
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/1/23 7Ob8/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1975

Norm

ABGB §870 CII

Rechtssatz

Wer erkennbar bloß seine subjektive, aber objektiv unrichtige Meinung äußert, hat den Irrtum des anderen Teiles, der

auf die Richtigkeit der Meinung vertraut, nicht durch List veranlaßt.

Entscheidungstexte

7 Ob 8/75

Entscheidungstext OGH 23.01.1975 7 Ob 8/75

Veröff: JBl 1976,145
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